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Informationspflicht und Amtshilfe 

§ 89. (1) Das Gericht oder die Staatsanwaltschaft haben den jeweils zuständigen Landeshauptmann 
und den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zum Zweck der 
Erfüllung der Berichtspflicht gemäß Art. 113 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EU) 2017/625 über den 
Ausgang der nach diesem Abschnitt anhängigen Strafverfahren unter Nennung der jeweiligen 
Geschäftszahl des Verfahrens und der Art des Verstoßes zu verständigen. 

(2) Die Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte sind unter den Bedingungen des § 76 
Abs. 4 erster und zweiter Satz StPO ermächtigt, den Namen, die Anschrift, die Email-Adresse und die 
Telefonnummer eines Unternehmens oder eines Unternehmers, soweit diese Daten für die Durchführung 
eines Verwaltungsverfahrens nach diesem Bundesgesetz erforderlich sind, den zuständigen 
Verwaltungsbehörden für Zwecke der Durchführung des Verwaltungsverfahrens zu übermitteln. 
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